
      Fachbereich 

     Steuern 

Umsatzsteuer 

Übungsfall Tinker Bell 

           Lerninsel 

 
Die Unternehmerin Tinker Bell betreibt in Dresden einen Großhandel für Kosmetikartikel. Sie beschäftigt mehrere angestellte Außendienstvertreter/innen als 

Reisende. Diese erhalten dauerhaft einen betrieblichen PKW gestellt. Dieser PKW darf sowohl für private Fahrten als auch für Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte genutzt werden. Fahrtenbücher werden nicht geführt. 

a) Mitarbeiterin Alina Ahrends nutzt ab Dezember 01 einen PKW dessen inländischer Bruttolistenpreis 42.678,00 € bei Erstzulassung betragen hat. Sie 

nutzt das Fahrzeug nicht für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstelle. 

b) Mitarbeiter Bruno Bauer nutzt ab Dezember 01 einen PKW dessen inländischer Bruttolistenpreis bei Erstzulassung 38.645,00 € betragen hat. Er fuhr an 

21 Tagen zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, einfache Entfernung 18 km. 

Beurteilen Sie die Sachverhalte umsatzsteuerlich. Verwenden Sie dabei das bekannte Lösungsschema. Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist gut 

nachvollziehbar zu notieren! 
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Art des Umsatzes 
§ 

Ort der Leistung 
§ 

Steuerbar 
§ 

Steuerfrei 
§ 

Bemessungs- 
grundlage in € 

§ 

USt in € 
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§ 

Pkt. 

 
a) 

Sonstige Leistung 
(tauschähnlicher Umsatz) 
§ 3 Abs. 9 i.V.m. 
Abs. 12 S. 2 UStG 

Dresden 
§ 3a Abs. 1 UStG 

Ja 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG 

Nein 357,98 € 
§ 10 Abs. 2 UStG 

68,02 €  2,5 

 
b) 

Sonstige Leistung 
(tauschähnlicher Umsatz) 
§ 3 Abs. 9 i.V.m. 
Abs. 12 S. 2 UStG 

Dresden 
§ 3a Abs. 1 UStG 

Ja 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG 

Nein 499,53 € 
§ 10 Abs. 2 UStG 

94,91 €  2,5 

 
Nebenrechnungen: 

a) Inländischer Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung  42.678,00 € 

Abgerundet auf volle 100 €      42.600,00 € 

Privatfahrten: 1 % von 42.600,00 €     426,00 € geldwerter Vorteil (brutto) 

Daraus 19 % USt         68,02 € 

Bemessungsgrundlage       357,98 €       (2) 

 

b) Inländischer Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung  38.645,00 € 

abgerundet auf volle 100 €      38.600,00 € 

Privatfahrten: 1 % von 42.600,00 €     386,00 €  

Fahrten Wohnung-erste Tätigkeitsstätte:  

0,03 % von 38.600,00 € x 18 km     208,44 € 

Geldwerter Vorteil (brutto)      594,44 € 

daraus 19 % USt       94,91 € 

Bemessungsgrundlage       499,53 €       (2) 

 


